
Anlage 
 

Offene Beschlüsse, Prüf- und Arbeitsaufträge des Kreisausschusses und des Kreistages 
 

Berichtszeitraum 01.01. bis 31.12.2012 
sowie Fortschreibung der offenen Beschlüsse, Prüf- und Arbeitsaufträge aus Vorjahren 

 
Datum der 

Sitzung TOP / Betreff Beschluss / Auftrag Stand der Ausführung mit kurzer  
Begründung  

offene Beschlüsse, Prüf- und Arbeitsaufträge aus 2012  
Kreisausschuss 
22.03.2012 

Umsatzbesteuerung der öffentli-
chen Hand - Auswirkungen des 
Urteils des Bundesfinanzhofes 
vom 10.11.2011 auf den Kreis 
Mettmann 
hier: Anfrage der FDP-Fraktion 
vom 21.02.2012 

Die Anfrage wurde – soweit möglich – jedoch 
allgemein gehalten beantwortet. KA Wedel 
bat um konkrete Beantwortung der Anfrage, 
sobald dies möglich ist.  
Herr Richter sagte dies zu und hoffte, bereits 
in der Sitzung des Kreisausschusses im 2. 
Quartal 2012 über den aktuellen Sachstand 
berichten zu können. 

In der Sitzung des Kreisausschusses vom 
18.06.2012 wurde darüber informiert, dass nach 
einer Stellungnahme des Bundesfinanzministeri-
ums die Entscheidung des Bundesfinanzhofes 
über den entschiedenen Einzelfall hinaus keine 
Anwendung findet. Langfristig ist davon auszu-
gehen, dass die Umsatzsteuerpflicht für be-
stimmte Bereiche des Verwaltungshandels be-
jaht werden wird. Es wurde zugesichert, den 
Kreisausschuss zu informieren, sobald neue 
Erkenntnisse vorliegen. 
In der Sitzung des Kreisausschusses vom 
27.09.2012 wurde auf ein gemeinsames Argu-
mentations- und Positionspapier von Städtetag, 
Landkreistag sowie Städte- und Gemeindebund 
verwiesen. Darin werden steuerliche Mehrauf-
wendungen für kommunale Haushalte in NRW in 
Höhe von ca. 200 Mio. € prognostiziert. Seitens 
der Kommunen wird eine steuerliche Neutralität 
bei allen Formen öffentlich-rechtlicher Zusam-
menarbeit gefordert. 
Im November 2012 hat die Finanzministerkonfe-
renz eine länderoffene Arbeitsgruppe auf 
Staatssekretärsebene eingesetzt, die nach einer 
nachhaltigen Lösung der Problemstellung su-
chen soll. Es wird voraussichtlich eine Über-
gangsfrist bis zum Jahr 2017 oder 2023 geben, 
in der die Kommunen die bisherige Verwaltungs-
praxis anwenden können. Derzeit wird auch über 
mögliche Umsatzsteuer-Refund-Systeme disku-
tiert, um die Kommunen zu entlasten. Der Kreis-
ausschuss wird kontinuierlich unterrichtet. 
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Datum der 
Sitzung TOP / Betreff Beschluss / Auftrag Stand der Ausführung mit kurzer  

Begründung  

offene Beschlüsse, Prüf- und Arbeitsaufträge aus 2012  
Kreisausschuss 
03.12.2012 

Antrag der Fraktion DIE LINKE 
zur Ermittlung der Angemessen-
heit der Kosten der Unterkunft 
und Heizung gem. § 22 SGB II 
und § 29 SGB XII mittels eines 
schlüssigen Konzeptes 

Der Landrat wurde beauftragt, in der Sitzung 
des Sozialausschusses am 21.02.2013 die 
allgemein gültige Arbeitsanweisung zur Be-
rechnung der im Rahmen des SGB II und 
SGB XII zu bewilligenden Kosten der Unter-
kunft und Heizung vorzustellen. 

Die Darstellung der Arbeitsanweisung ist in der 
Sitzung des Sozialausschusses am 21.02.2013 
erfolgt. 

 

     
Kreisausschuss 
10.12.2012 

 Der an die Kreistagsfraktionen gerichtete 
Antrag der AWO auf Anpassung der Zu-
schüsse für die Förderung der Seniorenbe-
gegnungsstätten soll im Sozialausschuss 
beraten werden. Zur Beratung soll dem Fach-
ausschuss ein Konzept vorgelegt werden. 

Der Antrag wurde in der Sitzung des Sozialaus-
schusses am 21.02.2013 thematisiert. 
 
Nach ausführlicher Diskussion wurde mehrheit-
lich empfohlen, die Verwaltung zu beauftragen, 
die auf das erfolgsabhängige Punktesystem ent-
fallenen Zuschüsse für die Seniorenbegeg-
nungsstätten bis einschließlich zum Jahr 2017 
um 157.343 € zu erhöhen. 
 
Die endgültige Beschlussfassung erfolgt in der 
Sitzung des Kreisausschusses am 18.03.2013 
(TOP 10). 
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Datum der 

Sitzung TOP / Betreff Beschluss / Auftrag Stand der Ausführung mit kurzer  
Begründung  

offene Beschlüsse, Prüf- und Arbeitsaufträge aus 2012  
Kreisausschuss 
10.12.2012 

Haushalt 2013 Der Kreis soll sich auf Bitten der Stadt Ratin-
gen an der Entwurfsplanung zur Weiterent-
wicklung des Freizeitraumes "Blauer See" auf 
der Basis einer vorliegenden Machbarkeits-
studie beteiligen. Die entsprechenden Mittel in 
Höhe von 40.000 € wurden gesperrt.  
 
Die Verwaltung soll darstellen, wie die Be-
zirksregierung Düsseldorf als Regionalpla-
nungsbehörde die landesplanerische Anfrage 
gem. § 34 Landesplanungsgesetz zum Vor-
haben "Freizeitzentrum Blauer See" Ratingen 
beantwortet hat. Außerdem soll die schriftliche 
Antwort der Regionalplanungsbehörde zur 
Verfügung gestellt werden. Es soll dargestellt 
werden, welche zeichnerischen und textlichen 
Ziele und Grundsätze der Landes- und Regi-
onalplanung für den betreffenden Bereich 
bestehen. Ausgeführt werden soll zudem, 
inwieweit durch die beabsichtigte Ausweisung 
eines Freizeit- und Erholungsschwerpunktes 
"Blauer See" die Grundzüge der Landes- und 
Regionalplanung betroffen sind.  
 
Die Ergebnisse sollen im Ausschuss für Um-
weltschutz, Landschaftspflege und Naherho-
lung diskutiert werden. 

Zur näheren Erläuterung der Gründe für die 
Notwendigkeit der Entwurfsplanung und einer 
Beteiligung des Kreises wird auf die entspre-
chende Vorlage zur Sitzung des Kreisausschus-
ses am 18.03.2013 verwiesen (TOP 8). 
 
Der Ausschuss für Umweltschutz, Landschafts-
pflege und Naherholung hat dem Kreisaus-
schuss die Entsperrung der Mittel mehrheitlich 
empfohlen.  
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Datum der 

Sitzung TOP / Betreff Beschluss / Auftrag Stand der Ausführung mit kurzer  
Begründung  

offene Beschlüsse, Prüf- und Arbeitsaufträge aus 2012  
Kreisausschuss 
10.12.2012 

Haushalt 2013 
(Antrag der Fraktion UWG-ME) 

Die Verwaltung wurde beauftragt, zum jewei-
ligen Zuständigkeitsbereich der Fachaus-
schüsse einen Zeitplan für die Fortentwick-
lung der kennzahlengestützten Zielsysteme 
vorzulegen. 

Derzeit wird angestrebt in Zusammenarbeit zwi-
schen dem Strategischen Controlling und dem 
Schulamt eine Konzeption zu erarbeiten. Hierbei 
soll das Strategische Ziel „Nachhaltige und at-
traktive Bildungsangebote sowie Unterstützung 
von jungen Menschen beim Übergang von der 
Schule in den Beruf“ operationalisiert werden, 
um so nachhaltig Steuerungspotenziale offen zu 
legen. 
Das Amt für Schulen und Kultur fungiert als 
Pilotamt. Weitere strategische Ziele sollen im 
Anschluss operationalisiert werden. 

 

     
Kreistag 
17.12.2012 

Künftige Ausgestaltung der Auf-
gaben der Wirtschaftsförderung 
des Kreises Mettmann 
hier: Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN vom 
10.12.2012 

Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung wer-
den auf die Schwerpunkte „Moderation“ und 
„Dienstleistung für die ka. Städte und deren 
Bürgerinnen und Bürger“ reduziert. In Zu-
sammenarbeit mit den Städten wird ein ent-
sprechendes Aufgabenspektrum entwickelt 
und der Stellenplan diesem angepasst. 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN: 

 
Der Antrag wurde ohne Beschlussempfehlung 
in den Ausschuss für Wirtschaftsförderung 
und Tourismus verwiesen. 

Der Antrag wurde in der Sitzung des Ausschus-
ses für Wirtschaftsförderung und Tourismus am 
21.02.2013 beraten und dort mehrheitlich abge-
lehnt.  
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Datum der 

Sitzung TOP / Betreff Beschluss / Auftrag Stand der Ausführung mit kurzer  
Begründung  

offene Beschlüsse, Prüf- und Arbeitsaufträge aus 2012  
Kreistag 
17.12.2012 

Ausbau der Landesstraße 239 
hier: Antrag der CDU-Fraktion 
vom 22.11.2012 
hier: Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN vom 
10.12.2012 

1. Der Kreistag fordert die Landesregierung 
auf, die Teilstrecke des dritten Abschnitts 
von der Autobahnbrücke A 3 (Ende der 
Ausbaustrecke) bis In den Weiden auf 
der Grundlage des bestehenden Pla-
nungsrechts auszubauen und die dafür 
erforderlichen Mittel bereitzustellen. 

Antrag der CDU-Fraktion: 

 
2. Der Kreistag fordert die Landesregierung 

auf, für die Teilstrecke der Landstraße 
239 im dritten Abschnitt von In den Wei-
den bis zur Anschlussstelle an der A 44 
ein neues Planfeststellungsverfahren 
durchzuführen. Der Ausbau soll entlang 
der bisherigen Trasse erfolgen. 
 

3. Beide Maßnahmen sind in den vorrangi-
gen Bedarf des Landesstraßenbedarfs-
plans aufzunehmen. Der Landesbetrieb 
Straßen NRW ist mit der Umsetzung des 
Baus und mit der Planung des dritten 
Abschnitts der L 239 zu beauftragen. 

 

1. Der Kreistag fordert die Landesregierung 
bzw. den Landesbetrieb Straßen.NRW 
auf, die Planungen für den Ausbau der L 
239 auf der bisherigen Trasse dem Kreis-
tag sowie den Bürgerinnen und Bürgern 
vorzustellen. Hierbei ist auch dar-
zustellen, ob und inwieweit Planungs-
recht für diese erhaltungsorientierten 
Bau-maßnahmen auf der bestehenden 
Trasse hergestellt werden muss. 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN: 

 
 

Auf Wunsch der politischen Gremien wurde am 
25.02.2013 ein Ortstermin an der L 239 mit Mit-
gliedern des Bau- und Planungsausschusses 
durchgeführt.  
 
Zudem haben zwei Vertreter des Landesbetriebs 
Straßen NRW in der Sitzung des Bau- und Pla-
nungsausschusses über die seitens des Landes 
NRW geplanten Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der L 239 berichtet. 
 
Aufgrund von weiterem Beratungsbedarf der 
Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN wurde die weitere Diskussion und 
Abstimmung über die beiden Anträge der Frakti-
onen in die Sitzung des Bau- und Planungsaus-
schusses am 16.05.2013 vertagt.  
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2. Der Kreistag begrüßt, dass der Ausbau 
der Landesstraße 239 sich im geltenden 
Bauprogramm für die Landesstraßen be-
findet. Damit hat die Landesregierung die 
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Bauausführung auf der bestehen-
den Trasse geschaffen. 
 

3. Der Kreistag begrüßt das aktive Handeln 
der Landesregierung, da mit der Bauaus-
führung für die erhaltungsorientierte In-
standsetzung der bestehenden Trasse 
nach Vorliegen der Detailplanung unmit-
telbar begonnen werden kann. Damit 
wird die jahrelange Hängepartie bei der L 
239 endlich beendet. 
 

Die beiden Anträge wurden in den Bau- und 
Planungsausschuss verwiesen. Zur Sitzung 
soll ein Vertreter von Straßen NRW eingela-
den werden. 
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Datum der 

Sitzung TOP / Betreff Beschluss / Auftrag Stand der Ausführung mit kurzer  
Begründung  

Fortschreibung der offenen Beschlüsse, Prüf- und Arbeitsaufträge aus Vorjahren  
Kreisausschuss 
08.03.2010 

Haushalt 2010: Konzeption zur 
Einführung einer Kosten- und 
Leistungsrechnung (Antrag FDP-
Fraktion) 
 

Die Verwaltung wird mit der Vorlage einer 
Konzeption für die Einführung einer Kosten-
Leistungsrechnung für die Kreisverwaltung 
beauftragt. Die Konzeption soll dem Kreisaus-
schuss vorgelegt werden. Von Interesse sind 
insbesondere der beabsichtigte Umfang der 
gegebenenfalls sukzessiven Einführung, der 
angestrebte Detaillierungsgrad und der ge-
plante Zeithorizont. 
 

In der Sitzung des Kreisausschusses vom 
09.06.2011 wurde die Grobkonzeption zur Ein-
führung der Kosten- und Leistungsrechnung 
vorgestellt. Im Kreisausschuss soll einmal jähr-
lich über den Fortschritt der Einführung berichtet 
werden. 
 
In der Sitzung des Kreisausschusses vom 
06.10.2011 wurde auf Antrag der FDP-Fraktion 
beschlossen, im Zuge der Einführung der Kos-
ten- und Leistungsrechnung in Bezug auf die 
Leistungen der Kreisverwaltung mitzuerheben, 
ob diese dem Grunde und der Höhe nach ge-
setzlich feststehen, nur dem Grunde nach 
Pflichtaufgaben sind oder komplett freiwillige 
Leistungen darstellen. Zudem soll jeweils die 
konkrete Rechtsgrundlage genannt werden. 
 
In der Sitzung des Kreisausschusses vom 
18.06.2012 wurde über den aktuellen Stand zur 
Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung 
informiert und die Verwaltung beauftragt, den 
Kreisausschuss fortlaufend über die weitere 
Entwicklung zu informieren sowie bis zur ersten 
Sitzung des Kreisausschusses im Jahr 2013 
einen konkreten Zeit- und Maßnahmeplan vorzu-
legen. 
 
Im Rahmen des  Stellenplans 2013 ist eine Stelle 
für den Bereich der Kosten- und Leistungsrech-
nung vorgesehen. Da der Haushalt des Kreises 
noch durch die Bezirksregierung genehmigt wer-
den muss und diese zusätzliche Stelle zudem 
dem Deckelungsbeschluss unterliegt, wird die 
Besetzung vermutliche erst im Jahr 2014 erfol-
gen. 
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Datum der 

Sitzung 
TOP / Betreff Beschluss / Auftrag Stand der Ausführung mit kurzer  

Begründung  

Fortschreibung der offenen Beschlüsse, Prüf- und Arbeitsaufträge aus Vorjahren  
Kreistag 
22.03.2010 

Studium der Wirtschaftsinformatik 
- Pilotprojekt parallel zur Berufs-
ausbildung am Berufskolleg Hil-
den 
hier: Antrag der CDU-Fraktion 
vom 08.03.2010 

Die Verwaltung wird beauftragt, im Benehmen 
mit der FOM-Neuss zu prüfen, ob und unter 
welchen Bedingungen ein Studium der Wirt-
schaftinformatik machbar ist und wie die Fi-
nanzierung für die Auszubildenden dargestellt 
werden kann. Die weitere Beratung der Prü-
fungsergebnisse soll im zuständigen Fach-
ausschuss erfolgen. 
 

Eine Ersteinschätzung erfolgte im Ausschuss für 
Schule und Kultur am 13.09.2010: 
Es sind zahlreiche Einzelaspekte zu untersuchen 
(Verwaltung hat dazu nicht die erforderlichen 
Kompetenzen und Kapazitäten).  
Zudem müsste ein Gutachten in Ergänzung zur 
Zukunftsplanung Berufskollegs in Auftrag gege-
ben werden (Mittel stehen nicht zur Verfügung). 
 
In der Sitzung des Kreisausschusses vom 
08.03.2011 wurde zugesichert, dass die Verwal-
tung in Ausführung des Kreistagsbeschlusses 
weiter prüfen werde, ob und unter welchen Be-
dingungen ein Studium der Wirtschaftsinformatik 
machbar sei; allerdings sollte die Schulentwick-
lungsplanung dafür abgeschlossen sein. 
 
Am 21.09.2011 fand ein intensives Beratungsge-
spräch zu diesem Thema bei der Schulaufsicht 
der Bezirksregierung Düsseldorf statt. Sowohl 
das Berufskolleg Hilden, als auch andere Be-
rufskollegs haben inzwischen Kooperationen mit 
Hochschulen abgeschlossen oder bereiten dies 
vor. Die Auswahl des Kooperationspartners ist 
schulische Angelegenheit. Der Landrat hat die 
Berufskolleg-Leitungen mit Schreiben vom 
20.01.2012 aufgerufen, sich um Kooperationen 
zu bemühen. 
Die Verwaltung wird dem Ausschuss für Schule 
und Kultur im Laufe des Jahres 2013 einen 
Sachstandsbericht vorlegen. 
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Datum der 

Sitzung 
TOP / Betreff Beschluss / Auftrag Stand der Ausführung mit kurzer  

Begründung  

Fortschreibung der offenen Beschlüsse, Prüf- und Arbeitsaufträge aus Vorjahren  
Kreistag 
28.03.2011 

Erhöhung der Personalkapazitä-
ten im Jobcenter ME-aktiv 2011 

Für das Jobcenter ME-aktiv besteht ein Mehr-
bedarf von bis zu 90 Stellen.  
In diesem Zusammenhang bittet KA Völker 
darum zu prüfen, inwieweit rechtliche Mög-
lichkeiten bestehen, die zusätzlichen Stellen 
nicht zu besetzen. 

Die Thematik der Erhöhung von Personalkapazi-
täten im Jobcenter wurde inzwischen in einem 
Prüfbericht der Bundesagentur für Arbeit (zur 
Aufbau- und Ablauforganisation im Jobcenter) 
aufgenommen. 
Der Bericht wird zurzeit in den interkommunalen 
Dialog eingebracht. Zudem werden die Aspekte 
der künftigen Ausrichtung des Jobcenters zur 
Beratung in den politischen Gremien vorbereitet. 
 
Der Kreistag hat sich in seiner Sitzung vom 
28.06.2012 dafür ausgesprochen, künftig nur 
noch fünf Geschäftsstellen des Jobcenters ein-
zurichten und diese möglichst an die bestehen-
den Geschäftsstellen der Arbeitsagentur (Ratin-
gen, Mettmann, Velbert, Hilden und Langenfeld) 
anzubinden. Die Trägerversammlung hat in ihrer 
Sitzung vom 04.07.2012 diese Empfehlung un-
terstützt. 

 

     
Kreisausschuss 
09.06.2011 

Erarbeitung einer Agenda zur 
Inklusion 
hier: Antrag der CDU-Fraktion 
vom 16.05.2011 
 

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Agenda 
zur Inklusion zu erarbeiten. Die bisher schon 
begonnene schulische Inklusion ist zu be-
rücksichtigen bzw. in diese Agenda einzuar-
beiten. Mit den Städten ist abzustimmen, wel-
che städtischen Maßnahmen der Unterstüt-
zung des Kreises bedürfen. 

Die Projektgruppe tagt regelmäßig. Problema-
tisch ist, dass der Landesaktionsplan noch im-
mer nicht vorliegt und somit die Rahmenbedin-
gungen noch nicht feststehen. Die Netzwerkar-
beit (Gespräche mit Behindertenbeauftragten, 
Institutionen und Trägern der Behindertenhilfe, 
Vereinen und Verbänden, dem LVR und den ka 
Städten) ist erfolgt. Eine virtuelle Kontaktstelle im 
Internet des Kreises Mettmann ist eingerichtet. 
Ein Fragebogen zur Inklusion wurde an Betroffe-
ne und die Interessenverbände versandt. Die ka 
Städte haben Unterstützungsbedarf artikuliert 
und - nach Veröffentlichung des Landesaktions-
planes - eine Aufbereitung der Thematik im Ar-
beitskreis „Kreisentwicklung extern“ vorgeschla-
gen. 
 
Die Projektgruppe hat sowohl eine Vielzahl ex-
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terner Stellen als auch alle Fachbereiche der 
Verwaltung beteiligt. Dieses Verfahren ist abge-
schlossen. Eingebracht wurden insgesamt 115 
Maßnahmevorschläge aus den Ämtern, über die 
virtuelle Kontaktstelle im Internet oder Rückläufer 
der Fragebogen an Behindertenbeauftragte, 
Betroffene und Interessenverbände. Eine voll-
ständige Datenbank aller Kreisgebäude mit dem 
IST-Zustand und den im Hinblick auf Barrieref-
reiheit zu behebenden Mängeln wurde angelegt. 
Sämtliche Maßnahmevorschläge werden bis 
März 2013 in den Ämtern auf Plausibilität, Kos-
ten und Umsetzbarkeit geprüft.  
Die Aufbereitung aller Informationen und Daten 
durch die Projektgruppe wird voraussichtlich im 
März/April 2013 abgeschlossen sein. Ein erster 
Entwurf mit Eckpunkten und Maßnahmevor-
schlägen wird voraussichtlich in der Sitzung des 
Ausschusses für Gesundheit und Sport im Mai 
2013 vorgestellt werden können. 
Am 21.03.2013 wird eine allgemeine Informati-
onsveranstaltung für den Ausschuss für Ge-
sundheit und Sport sowie interessierte Mitglieder 
der Fraktionen und anderer Ausschüsse zum 
Thema Inklusion durchgeführt. Hier soll das 
Thema Inklusion im Allgemeinen diskutiert und 
der aktuelle Sachstand der Projektgruppe vorge-
stellt werden. 
Das Thema Inklusion war im Jahr 2012 Gegen-
stand mehrerer gemeinsamer Besprechungen 
mit den kreisangehörigen Städten. Am 
20.11.2012 fand im Rahmen des Arbeitskreises 
Kreisentwickung extern ein Inklusionsnachmittag 
mit den Städten unter Moderation des ZPE der 
Universität Siegen statt. Die Projektgruppe hat 
die Arbeit dort präsentiert und den Teilnehmern 
angeboten, bei städtischen Maßnahmen zur 
Inklusion zu unterstützen. Zwei ka Städte haben 
bereits Interesse an der Projektarbeit des Krei-
ses signalisiert. Die Kommunen prüfen derzeit, 
wie sie sich positionieren. Anschließend wird die 
erforderliche Zuständigkeitsabgrenzung im 
Rahmen der Schnittstellenanalyse diskutiert.      
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Datum der 
Sitzung 

TOP / Betreff Beschluss / Auftrag Stand der Ausführung mit kurzer  
Begründung  

Fortschreibung der offenen Beschlüsse, Prüf- und Arbeitsaufträge aus Vorjahren  
Kreistag 
15.12.2012 

Grundstücksangelegenheiten Der Landrat wird beauftragt, bis Mitte 2012 
eine Konzeption vorzulegen, wie die Grund-
stücke sowie das nähere Umfeld genutzt und 
gestaltet werden können. 

Die Grundkonzeption wird zurzeit erarbeitet und 
zur Vorlage in der zweiten Jahreshälfte vorberei-
tet. 
 
In der Sitzung der Interfraktionellen Runde vom 
06.09.2012 teilte Landrat Hendele mit, dass die 
Verhandlungen über den Sommer ausgesetzt 
wurden und wieder aufgenommen werden. Über 
das Ergebnis soll die Interfraktionelle Runde 
bzw. der Kreistag informiert werden. 
 
Für den Masterplan Neandertal wird zurzeit ein 
neues Umsetzungskonzept entwickelt. In das 
Umsetzungskonzept, das ein Augenmerk auf 
Talzentrum und Museumsumfeld legen wird, wird 
auch die Klärung der damit verbundenen Grund-
stücksfragen integriert. Die Grundzüge des Um-
setzungskonzeptes liegen heute zur Beschluss-
fassung vor. – Auf der Basis des Konzeptes 
werden die Gespräche über Grundstücksangele-
genheiten wieder intensiviert. 

 

 

 = nicht umgesetzt   = noch in Bearbeitung 
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Umsetzungsbericht 
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1. Einführung  

Dieser Umsetzungsbericht wurde entsprechend der Vorgaben des Landesgleichstellungsgesetzes Nordrhein-

Westfalen (LGG) erstellt. Diese sehen vor, regelmäßig mit einem Erfahrungsbericht die Umsetzung der 

Vorgaben des Frauenförderplanes darzustellen und die aktuelle Struktur der Beschäftigten in Zahlen 

stichtagsbezogen abzubilden. 

 

Der Bericht ist laut LGG sechs Monate nach Ablauf der Geltungsdauer des Förderplanes (Ablauf im 

September 2012)  zu erstellen und ermöglicht somit aktuell den Rückblick und Rückschluss auf die 

Entwicklung, welche die Frauenbeschäftigung in der Verwaltung nimmt.  

 

Der nun  vorliegende Bericht umfasst den Zeitraum des letzten Frauenförderplanes von September 2009 bis 

September 2012. Die dafür ausgewerteten Zahlen untermauern im Wesentlichen auch die Aussagen und 

Schwerpunkte, die im neuen Frauenförderplan der Kreisverwaltung aufgegriffen werden. Viele Maßnahmen 

des abgelaufenen Förderplans bis 2012 sind umgesetzt, andere Ziele werden auch kurzfristig nicht 

erreichbar sein. So wurden im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und in der 

Gleichstellungsarbeit bereits umfassende Maßnahmen auf den Weg gebracht. Hier gilt es besonders, nicht 

nachzulassen, dem guten Ruf des Kreises  als attraktiver Arbeitgeber nachzukommen und die praktische 

Umsetzung dieser Maßnahmen in verlässliche Strukturen einzupassen.  

 

Wie ermöglichen wir Frauen vermehrt den Zutritt in Führungspositionen? Diese Frage wird gesellschaftlich 

immer wieder diskutiert und ist auch in  der Kreisverwaltung eine wichtige, noch ungelöste Fragestellung 

und Herausforderung für kommende Arbeitsjahre: Die Mitarbeiterinnen sind gut ausgebildet und 

qualifiziert, und in Zukunft vermehrt gefordert, Führungsverantwortung zu übernehmen. Dass es sich lohnt, 

in Frauenförderung zu investieren, ist in Verwaltung und politischen Gremien unumstritten.  

 

Es gibt einige Ansatzpunkte um die Frauenförderung innerhalb der Kreisverwaltung Mettmann 

weiterzuentwickeln. Und es gibt nicht wegzudenkende Motivatoren hierfür, die sich aus dem Zahlenteil des 

Berichtes klar ablesen lassen:  Nach wie vor sind deutlich mehr Frauen als Männer bei der Kreisverwaltung 

Mettmann beschäftigt. Ihr  Anteil steigt auch aufgrund der vielen guten weiblichen Nachwuchskräfte immer 

weiter an. Für die Zukunftsplanung des Kreises – insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen 

Wandels - ist es also von großer Bedeutung, diese erhebliche Personalressource zu entwickeln und 

bestmöglich zu nutzen. 

 

Geltungsbereich: Der Frauenförderplan galt im Berichtszeitraum sowohl für den Kreis Mettmann als auch 

für den Eigenbetrieb ME-BIT  (heute: Amt 16) und für die kreisangehörigen Beschäftigten der ARGE ME-

Aktiv (heute: Jobcenter). 

 

 

2. Umsetzung des Frauenförderplans 

A. Berufliche Gleichstellung 

Schon zu Beginn des Berichtszeitraumes war in diesem Handlungsfeld bereits viel erreicht. Die berufliche 

Karriere von Frauen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden aktiv durch die Verwaltung 

unterstützt. Keine Frau ist aufgrund ihres Geschlechts bei Aus- und Fortbildungen benachteiligt.  

 

Das Bemühen, Frauen in gehobene Führungspositionen zu bringen, war im Berichtszeitraum erkennbar, 

wenn auch nicht immer erfolgreich. Die im LGG verankerte gesetzliche Forderung, den Frauenanteil in allen 

Gehaltsgruppen und Führungsebenen  auf mindestens 50 Prozent zu erhöhen, konnte die Verwaltung im 

Berichtszeitraum (wie auch im vorhergehenden Bericht) nicht erfüllen. Bei den Auswahlentscheidungen für 

Beförderungen ist aber kein Fall bekannt, wonach Frauen gegenüber ihren männlichen Kollegen 

benachteiligt wurden. 
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Stellenbesetzungs- und Bewerbungsverfahren 

Generell wurden alle freien, frei werdenden und neu eingerichteten Stellen intern ausgeschrieben. Interne 

und externe Stellenausschreibungen wurden grundsätzlich geschlechtsneutral formuliert; bei weiblicher 

Unterrepräsentanz erfolgte dabei ein Hinweis auf den Frauenförderplan. Externe Ausschreibungen nur aus 

Gründen der bestehenden Unterrepräsentanz haben (nach Abwägung) nicht stattgefunden. 

 

Freie Positionen in der Amtsleitung wurden trotz gravierender weiblicher Unterrepräsentanz mit Männern 

besetzt, obwohl es verstärkte Bemühungen der Verwaltung gab, für diese Positionen Frauen zu gewinnen. In 

einem Fall musste zur Stellenbesetzung auf einen Personaldienstleister zurückgegriffen werden um eine 

solche Position zu besetzen. Auch in diesem Verfahren waren Frauen unter den Bewerberinnen. Es ist aber 

festzustellen, dass die Besetzung von Amtsleitungen mit externen Bewerbern oder Bewerberinnen sich 

schwierig gestaltet und kaum Raum für eine paritätische Einladung von Kandidatinnen und Kandidaten gibt.  

 

Die Forderung des Frauenförderplans, dass in solchen Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, 

mindestens ebenso viele Frauen wie Männer zu den Vorstellungsgesprächen einzuladen sind, konnte 

aufgrund der Bewerberlage mehrfach nicht eingehalten werden. In den technischen und juristischen 

Berufen sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert.  

 

Die Möglichkeit der Stellenteilbarkeit wurde immer geprüft und wenn möglich angeboten, oftmals aber nur, 

wenn die Bewerberinnen und Bewerber die Arbeitszeit ganztägig abdecken können. Selten war das für die 

Personalauswahl zuständige Gremium geschlechtsparitätisch besetzt, was in der funktionalen Bestellung 

der Mitglieder liegt. 

 

 

Aufstiegsmöglichkeiten 

Den Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst absolvierten bzw. absolvieren in den Jahren 2009 bis 

2012 vier  Frauen und drei  Männer. Im selben Zeitraum haben sechs  Frauen und vier  Männer den 

Angestelltenlehrgang II abgeschlossen bzw. begonnen.  Sieben  Frauen und kein Mann haben den 

Angestelltenlehrgang I erfolgreich beendet. 

 

Ausbildung 

In den Jahren 2009 bis 2012 wurden insgesamt 35 weibliche und 16 männliche Nachwuchskräfte 

eingestellt.  Dies entspricht der Wahrnehmung, dass die Frauen im Nachwuchsbereich deutlich aufholen 

und in den Einstellungstests und Gesprächen im Durchschnitt bessere Eindrücke vermitteln. Zielrichtung der 

Verwaltung ist aber dennoch, im Rahmen der Bestenauslese jungen Männern und Frauen eine 

Einstellungschance zu geben, um die Chancen der Heterogenität der Mitarbeiterschaft auszuschöpfen. 

 

 

Fortbildung 

Alle weiblichen Beschäftigten, auch Teilzeitbeschäftigte und Beurlaubte, hatten grundsätzlich die gleichen 

Chancen, an beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen und Fortbildungen teilzunehmen. Im Rahmen der 

flexiblen Arbeitszeit können spezifische Arbeitszeitmodelle vereinbart werden. Einige hausinterne Seminare 

waren so gestaltet, dass sie nur vormittags stattfanden, um so den Teilzeitbeschäftigten die Teilnahme zu 

erleichtern.  

 

Im Berichtszeitraum wurden von der Gleichstellungsstelle spezielle Seminare und Fortbildungen für 

weibliche Beschäftigte angeboten. Dabei ging es um Führungsqualifizierung oder Stimm- und 

Kommunikationstraining. Ein Vortrag zu Rechtsthemen mit frauenspezifischem Bezug, dem Unterhaltsrecht, 

wurde durchgeführt. 
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Führungskräftenachwuchs 

Zu Beginn des Berichtszeitraums wurde eine spezielle Nachwuchsqualifizierung für angehende 

Führungskräfte durchgeführt. Hieran nehmen zurzeit 56 Beschäftigte teil, davon über 60 Prozent Frauen. 

Übernahme besonderer Aufgaben 

In der Kreisverwaltung waren von 2009 bis 2012 27 Frauen und 27 Männer zu Ausbildungsbeauftragten 

bestellt.  

 

Als stellvertretende Leiterin für die Regionalagentur Düsseldorf / Kreis Mettmann wurde erneut eine Frau 

befristet abgeordnet.  

 

Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung wurden als Referentinnen bei externen Veranstaltungen verpflichtet. 

Bei hausinternen Veranstaltungen wurden auch externe Referentinnen eingesetzt.  

 

Besetzung von Gremien 

Durch die funktionsbezogene Besetzung von Gremien ließ sich der Grundsatz der geschlechtsparitätischen 

Besetzung nicht immer erfüllen. Diese Vorgabe des LGG ist praktisch schwer umzusetzen. 

 

 

B. Vereinbarkeit von Beruf und Familie / Pflege 

Im Sinne der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie konnten im Berichtszeitraum alle Wünsche auf 

Teilzeitbeschäftigung berücksichtigt werden. Dabei kamen die unterschiedlichsten Modelle zum Tragen: von 

der geringfügigen Beschäftigung über die klassische Halbtagstätigkeit und Arbeiten nur an bestimmten 

Tagen bis hin zu geringfügigen Arbeitszeitreduzierungen. 

 

Eine Maßnahme zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie führt in vielen Fällen auch zur Möglichkeit der 

Vereinbarkeit von Beruf und der gleichzeitigen Pflegesituation von Angehörigen. Ein explizites Konzept 

hierzu gibt es aber bislang nicht. 

 

Festzustellen ist, je besser die Kommunikation im Arbeitsgebiet ist und je offener und frühzeitiger 

Veränderungsbedarf und Probleme angesprochen werden, desto befriedigender ist die Lösung am Ende für 

alle Beteiligten.  

 

Zum 31.12.2011 befanden sich 103 Beschäftigte in einer Freistellung / Beurlaubung. Hierunter fallen sowohl 

Elternzeit, als auch Freistellungen wegen Altersteilzeit und Beurlaubung aus familiären und sonstigen 

Gründen. Der Anteil der Frauen an diesem Personenkreis betrug 72,8 Prozent. Die Inanspruchnahme von 

Teilzeit und Beurlaubung und damit auch die eventuell auftretenden Probleme sind nach wie vor 

frauengeprägt. 

 

Für die Verwaltung gilt es, den Kontakt zu beurlaubten Beschäftigten zu halten, zumal die Beurlaubten eine 

wichtige Ressource für die künftige Personalplanung bilden und oftmals selbst stark daran interessiert sind, 

mit dem Kreis in Verbindung zu bleiben. Die Mütter kommen aus der Elternzeit immer früher zurück, was für 

die Einbindung und Weiter-/ Wiederverwendung ihrer Arbeitskraft große Chancen bietet.  

 

Bei Freiwerden einer Stelle wird grundsätzlich geprüft, ob die Stelle teilbar ist, das heißt, mit 

Teilzeitbeschäftigten besetzt werden kann. Manchmal ist eine Teilung nicht möglich, weil in einzelnen 

Bereichen bereits viele Teilzeitkräfte arbeiten. Oftmals ist eine Teilung nur möglich, wenn die Arbeitszeiten 

auf den ganzen Tag verteilt werden. Hierbei ist es grundsätzlich und nachvollziehbar schwierig, 

Teilzeitbeschäftigte zu finden, die bereit sind, am Nachmittag zu arbeiten.  
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Aber auch in den Fällen, in denen eine Teilung der Arbeitszeit grundsätzlich möglich ist, finden sich meist 

nicht genügend  Bewerberinnen. Nur in wenigen Fällen konnten Stellen mit zwei Teilzeitbeschäftigten 

besetzt werden.  

 

Das Belegungsrecht für Kinder von Beschäftigten der Kreisverwaltung im AWO-Kindergarten an der 

Düsseldorfer Straße in Mettmann wurde  erhalten. Rechtzeitig angemeldete Belegungswünsche wurden 

bisher stets realisiert.  

 

Auch im Berichtszeitraum sind Beurlaubte frühzeitig aus der Elternzeit zurückgekehrt. Oft spielen hierbei 

wirtschaftliche Gründe eine Rolle. Durch entgegenkommende Regelungen in Bezug auf Lage und Umfang 

der künftigen Arbeitszeit wird die Rückkehr erleichtert. Eine Aufstockung der Arbeitszeit ließ sich in den 

meisten Fällen realisieren.  

 

Einführung und Ausbau der Teleheimarbeitsplätze führt zu großen Verbesserungen in vielen 

Verwaltungsbereichen in Punkto Vereinbarkeit Beruf und Familie / Pflege. Zum Stichtag 31.11.2011 wurden 

bereits 30 Teleheimarbeitsplätze realisiert. Dennoch darf nicht übersehen werden, dass es vereinzelt Bereiche 

gibt, in denen diese Möglichkeiten aus arbeitstechnischen Gründen nicht bestehen.  

 

In allen Bereichen sorgen die etablierten und flexiblen Arbeitszeiten der „Dienstvereinbarung Flexible 

Arbeitszeit“ (DV FAZ) für eine gesteigerte Motivation der Beschäftigten. Sie können ihre Arbeitszeit – soweit 

dienstlich vereinbar – individuell gestalten. Für viele Mütter und Väter ist wichtig, dass sie ihre individuelle 

Arbeitszeit ihrer familiären Situation anpassen können und bei Bedarf außerhalb der geregelten Pausen 

Auszeiten nehmen können. 

 

 

C. Berücksichtigung frauenspezifischer Interessen im Berichtszeitraum 

Die Gleichstellungsstelle war in alle organisatorischen Prozesse zum Umbau und zur Modernisierung der 

Kreisverwaltung eingebunden.  

 

Das Führungsleitbild des Kreises Mettmann verpflichtet die Vorgesetzten zur beruflichen Förderung von 

Frauen. Die Vorgaben des Führungsleitbildes sollen zudem ein belästigungsfreies Arbeitsklima schaffen und 

diskriminierendes und benachteiligendes Verhalten ausschließen. Das Leitbild beinhaltet Instrumente, mit 

denen aufkommende oder bestehende Konflikte gelöst werden können. 

 

Neu eingeführt wurden regelmäßige dezernatsweite Führungskräftedienstbesprechungen des Landrates, die 

Gelegenheit zum unmittelbaren Austausch bieten. Hieran hat die Gleichstellungsbeauftragte teilgenommen.  

 

Vom Haupt- und Personalamt wurde ein Konzept „MEin attraktiver Arbeitgeber“ herausgegeben, in dem  u.a. 

auch viele Maßnahmen der Frauenförderung zusammengestellt werden. Hieran war die Gleichstellungsstelle 

ebenfalls beteiligt. 

 

Da die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten vom 17.05.2010 bis 01.02.2011 nicht besetzt war, konnten 

einige Maßnahmen und Projekte, besonders solche mit Außenwirkung, nicht umgesetzt werden. Durch die 

hausinterne Stellvertretung wurden die Aufgaben im internen Bereich weiterhin wahrgenommen, aber auch 

hier wurden z.B. weniger Seminare für Frauen angeboten.  

 

Nach Auflösung der Fachstelle Frau und Beruf wurde das in der Gleichstellungsstelle angesiedelte 

Aufgabenspektrum verändert, einige Aufgaben werden nun von Amt 80 im Rahmen der 

Wirtschaftsförderung wahrgenommen. Nach dem Weggang der bisherigen hauptamtlichen 

Gleichstellungsbeauftragten ist die Gleichstellungsstelle personell von einer Stelle auf eine halbe Stelle 

reduziert worden.  
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D. Ausblick für den neuen Berichtszeitraum 

Weiterhin ist nicht auszuschließen, dass Konflikte entstehen, wenn Wünsche von Beurlaubten auf vorzeitige 

Rückkehr aus der Elternzeit oder von Teilzeitkräften auf Stundenaufstockung entstehen. Im 

Berichtszeitraum konnte diesen Wünschen weitestgehend entsprochen werden. Auch in Zukunft sollte diese 

mitarbeiterorientierte Vorgehensweise nach Möglichkeit trotz Budgetierung eingehalten werden.  

 

Die Finanzierung von frauenspezifischen Qualifizierungen konnte erhalten bleiben.  

 

Nachwuchskräfte aus den eigenen Reihen zu gewinnen, ist in Zeiten beginnenden Fachkräftemangels immer 

wichtiger. Hierzu sollte verstärkt auf die bestehenden Mitarbeiterinnen gesetzt werden. Hier liegt  noch 

Aktivierungspotenzial. Gerade beim Nachrücken von Frauen in Positionen mit Führungsverantwortung und 

bei der Realisierung von geteilten Führungsstellen ist weiterhin eine gewisse Stagnation festzustellen. 

Vermehrt Frauen den Weg in die Führungspositionen zu ebnen, ist eine  Herausforderung für die Zukunft. 

 

3. Statistischer Überblick im Vergleich von 2009 zu 2012 

Um die Vergleichbarkeit der Personalsituation darzulegen, werden in den folgenden Tabellen zunächst die 

absoluten Gesamtzahlen der Personalstatistiken zu Beginn der Jahre 2009 und 2012 gegenübergestellt. In 

den Verwaltungsvorschriften zur Ausführung des LGG ist der  Erhebungsstichtag auf den 31.12.2011 

festgelegt, also  das letzte komplette Geltungsjahr des laufenden Frauenförderplans. In den Gesamtzahlen 

ist kaum Veränderung sichtbar, die Zeiträume sind daher gut vergleichbar, es hat kein vermehrter 

Personalabbau- oder aufbau stattgefunden. 

 

Beschäftigte gesamt (ohne Ausbildungsverhältnisse) 

Beginn des Jahres 2009: 1250 Beschäftigte davon 793 Frauen 63,4 Prozent Frauenanteil 

Beginn des Jahres 2012: 1289 Beschäftigte davon 827 Frauen 64,2 Prozent Frauenanteil 

 

Insgesamt stieg die Zahl der beschäftigten Frauen um 34 Mitarbeiterinnen, das ist ein Plus von 0,8 Prozent.  

In der Kreisverwaltung sind also deutlich mehr Frauen als Männer beschäftigt, was auch der allgemeinen 

Verteilung in öffentlichen Verwaltungen entspricht. 

 

Beamtinnen und Beamte gesamt 

Beginn des Jahres 2009: 364 Beschäftigte davon 186 Frauen 51,1 Prozent Frauenanteil 

Beginn des Jahres 2012: 411 Beschäftigte davon 224 Frauen 54,5  Prozent Frauenanteil 

 

Bei den Beamtinnen stieg die Anzahl im Berichtszeitraum um 38 Frauen. Der Frauenanteil stieg damit um 

3,4 Prozent.  

 

Tariflich Beschäftigte insgesamt 

Beginn des Jahres 2009: 886 Beschäftigte davon 607 Frauen 68,5 Prozent Frauenanteil 

Beginn des Jahres 2012: 878 Beschäftigte davon 603 Frauen 68,7 Prozent Frauenanteil 

 

Im Tarifbereich waren vier  Frauen weniger beschäftigt als zu Beginn des Jahres 2009. Der Anteil liegt bei 

immer noch hohen 68,7 Prozent. 
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A. Beamtinnen und Beamte zum 31.12.2011 

 Gesamtbeschäftigte Teilzeit Vollzeit Freistellungen 

  Männer Frauen 

Frauen 
quote 
in 
Prozent 

Männer Frauen 
Frauen 
quote in 
Prozent 

Männer Frauen 

Frauen 
quote 
in 
Prozent 

Männer Frauen 
Frauen 
quote in 
Prozent 

B-
Besoldung  3 0 0 0 0 0 3 0 0  0 0 0  

A 13-16 34 8 19,05 0 3 100  30 5 14,29  4 0 0  
A 13 15 9 37,5 0 2 100  13 7 35  2 0 0  
A 12 26 14 35  0 2 100  23 11 32,4  3 1 25  
A 11 36 46 56,1 2 15 88,2  32 29 47,5  2 2 50  
A 10 20 43 68,3 3 21 87,5  17 15 46,9  0 7 100  
A 9 18 28 60,9 0 2 100  18 25 58,1  0 1 100  
A 9S+Z 1 2 66,7  0 1 100  1 1 50  0 0 0  
A 9S 12 15 55,6  0 7 100  11 6 35,3  1 2 66,7  
A 8 14 32 69,6  0 21 100  14 10 41,7  0 1 100  
A 7 2 6 75,0  0 4 100  2 2 50  0 0 0  
A 6 6 21 77,8  0 3 100  6 16 72,7  0 2 100  
Gesamt 187 224 54,5  5 81 94,2 170 127 42,8  12 16 57,1  

 

In der B-Besoldung gab es, obwohl auf dieser Ebene vertreten, keine Frau, da eine vergleichbare 

Vergütung nach Tarifrecht erfolgt (s. auch Anmerkungen zu den Funktionsebenen Punkt C.). 

 

Im höheren Dienst (A 13-A16) lag der Frauenanteil bei 19,05 Prozent.  

 

Eine Teilzeitbeschäftigung wurde fast nur von Frauen in Anspruch genommen, je nach Besoldung zwischen 

87  und 100 Prozent.  

 

Der Frauenanteil im mittleren Dienst und im gehobenen Dienst bis A 11 lag über 50 Prozent. Der hohe Anteil 

weiblicher Beschäftigter findet sich nicht in gleichem Maße in den höheren Besoldungsgruppen wieder. 

 

 

B. Tariflich Beschäftigte zum 31.12.2011 

 

Gesamt Teilzeit Vollzeit Freistellungen 

Männer Frauen 
Frauen 
Quote in 
Prozent 

Männer Frauen 

Frauen 
Quote 
in 
Prozent 

Männer Frauen 

Frauen 
Quote 
in 
Prozent 

Männer Frauen 
Frauen 
Quote in 
Prozent 

ab  
EG 13 19 34 64,2 3 22 88 16 9 36 0 3 100 

EG 9- 
EG 12 113 133 54,07  7 37 84,09  96 90 48,39  10 6 37,50  

EG 9, L, 
A 33 74 69,16  2 27 93,10  30 39 56,52  1 8 88,89  

EG 8 37 128 77,58  6 27 81,82  30 86 74,14  1 15 93,75  
EG 7, 
7A 3 9 75  1 4 80  2 4 66,67  0 1 100  

EG 6 60 166 73,45  5 70 93,33  53 74 58,27  3 21 87,50  
EG  
1-5 10 59 85,51  1 33 97,06 8 21 72,41  1 5 83,33  

Gesamt 275 603 68,68  25 220 89,80  235 323 57,89 16 59 78,67 

 

In den unteren Entgeltgruppen eins bis fünf waren überwiegend Frauen beschäftigt.  
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Auch im Tarifbereich waren die teilzeitarbeitenden Beschäftigten mit 80 bis 97 Prozent zum Großteil 

weiblich.  

 

Die Frauenquote ist hier nicht wie im Beamtenbereich mit steigender Entgeltgruppe stetig absinkend, was 

u.a. am hohen Anteil (zahn- und tier-) medizinischer sowie chemischer Berufe liegt. Hier gibt es viele Frauen 

in höheren Tarifgruppen.  

 

Im Verwaltungsbereich mit höherer Eingruppierung (EG 9-12) lag die Quote im Berichtszeitraum bei 54,07 

Prozent.  

 
 
 
C. Funktionsebenen zum 31.12.2011 

 

 
Gesamt Männer Frauen Frauenquote 

Gesamt 148 99 49 33,1 Prozent 
          
Dezernentinnen und 
Dezernenten 4 3 1 25 Prozent 

Amtsleiterinnen und 
Amtsleiter 16 15 1 6,3 Prozent 

          
Abteilungsleiterinnen und 
Abteilungsleiter 55 39 16 29,1 Prozent 

          
Sachgebietsleiterinnen und 
Sachgebietsleiter 51 34 17 33,3 Prozent 

Teamleiterinnen und 
Teamleiter 16 8 8 50 Prozent 

          
Einrichtungsleiterinnen und 
Einrichtungsleiter 6 0 6 100 Prozent 

 

 

Die Betrachtung der Funktionsebenen hebt die vorangegangene Unterscheidung zwischen 

Beamtenbesoldung und Tarifentlohnung wieder auf. Die höchste Funktionsebene (Dezernatsleitung) ist 

daher auch nicht mehr rein männlich besetzt, die Leitung eines Dezernates erhielt bereits im Jahr 2008 eine 

Frau.  

 

In den Einrichtungen des Kreises wie etwa den heilpädagogischen Kindertagesstätten waren im 

Berichtszeitraum 100 Prozent der Leitungsfunktionen mit Frauen besetzt.  

 

In der Verwaltung liegt die Frauenquote oberhalb der Sachgebietsleitungen immerhin noch bei ungefähr  30 

Prozent. Dabei handelt es sich dabei teilweise um von Frauen besetzte Fachfunktionen, etwa Ärztinnen im 

Gesundheitsamt. Im Bereich der Amtsleitungen und Dezernenten war jeweils genau eine Stelle mit einer 

Frau besetzt. 
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Der Landrat 

Gleichstellungsstelle 

Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann 

gleichstellungsstelle@kreis-mettmann.de 

www.kreis-mettmann.de 
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Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen 
gem. § 53 Abs. 1 KRO NRW i.V.m. § 22 Abs. 1 GemHVO NRW 

 
 
 
Gemäß § 22 GemHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen 
übertragbar. 
 
Die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragung regelt 
der Landrat mit Zustimmung des Kreistages. 
 
Für die Bildung von Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszah-
lungen sowie für Auszahlungen für Investitionen gelten folgende Regelungen: 
 
 
Übertragung für konsumtive Aufwendungen: 
 
a) Ermächtigungsübertragungen für konsumtive Aufwendungen und die dazuge-

hörigen Auszahlungen bis 300.000 € pro Einzelmaßnahme können bei vorhan-
dener Deckung nur mit Zustimmung des Kämmerers maximal bis zur Höhe des 
jeweiligen Haushaltsansatzes übertragen werden. Sie bleiben bis zum Ende des 
dem Planungsjahr folgenden Haushaltsjahres verfügbar (Beispiel: Ansatz 2013, 
verfügbar bis Ende 2014). 

 
b) Ermächtigungsübertragungen für konsumtive Aufwendungen und die dazu gehö-

rigen Auszahlungen über 300.000 € pro Einzelmaßnahme können bei vorhan-
dener Deckung nur mit Zustimmung des Kämmerers maximal bis zur Höhe des 
jeweiligen Haushaltsansatzes übertragen werden. Sie bleiben bis zum Ende des 
dritten dem Planungsjahr folgenden Haushaltsjahres verfügbar (Beispiel: 
Ansatz 2013, verfügbar bis Ende 2016). 

 
c) In begründeten Ausnahmefällen, können auf Antrag abweichend von a) und b) 

bereits kreisumlagewirksam finanzierte Ermächtigungen auch bis zum Ende der 
Maßnahme übertragen werden. 

 
d) Die Verfügungsmittel des Landrates sind gemäß § 15 GemHVO nicht übertrag-

bar. 
 
 
Übertragung für Investitionen: 
 
Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fäl-
ligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Be-
schaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der 
Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wer-
den kann. 
 
Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Er-
mächtigungsübertragungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden 
Jahres verfügbar. 
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Übertragung auf Grund rechtlicher Verpflichtung: 
 
Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebun-
den, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen 
bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen 
bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.  
 
 
Übertragung von über- oder außerplanmäßig bereitgestellten Ermächtigungen: 
 
Ermächtigungsübertragungen für über- oder außerplanmäßig bereitgestellte Aufwen-
dungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn eine Maßnahme bereits begon-
nen bzw. der Auftrag für die Lieferung/ Leistung erteilt wurde und die Maßnahme 
nicht mehr rechtzeitig im Planjahr abgeschlossen werden konnte.  
Sie bleiben bis zum Ende des dem Planungsjahr folgenden Haushaltsjahres verfüg-
bar. 
 
 
Verfahren: 
 
Alle Ermächtigungsübertragungen sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten  
unter Angabe der Maßnahme und der Begründung schriftlich bei der Kämmerei zu 
beantragen.  
Die Frist der Beantragung regelt die jeweilige Verfügung zum Jahresabschluss. 
 
Über die Bildung und Höhe der Ermächtigungsübertragungen entscheidet der Käm-
merer. Im Falle seiner Verhinderung entscheidet die Amtsleitung der Kämmerei. 
 
Die Ermächtigungsübertragungen belasten nicht das Abschlussergebnis des lfd. Jah-
res, sondern stellen eine Vorbelastung kommender Haushaltsjahre dar. Daher ist vor 
Beantragung der Mittelübertragung eine detaillierte Prüfung durch die Fachämter 
unerlässlich. 
 
Werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen, erhöhen 
sich die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. 
Sie stehen zur Abwicklung begonnener Maßnahmen direkt – auch in der vorläufigen 
Haushaltsführung – zur Verfügung. 
 
Die genehmigten Ermächtigungsübertragungen sind dem Kreistag mit Angabe der 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres mit Ein-
bringung des Jahresabschlusses zur Kenntnis zu geben. 
 
Die Regelung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
 
 
Mettmann, den 18.03.2013 
 
 
 
Thomas Hendele 
Landrat 
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V e r e i n b a r u n g s m u s t e r 

 

 

zwischen 

 

dem Kreis Mettmann,  

vertreten durch den Landrat, 

Düsseldorfer Straße 26, 40822 Mettmann 

 

- fortan „Kreis“ genannt - 

 

und 

 

… 

 

 

 

- fortan „Träger“ genannt - 

 

 

wird folgende Vereinbarung geschlossen: 

 

Präambel 

 

Die Schwangerschaftsberatungsstellen haben gem. § 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz 

(SchKG) den Auftrag, jede Frau und jeden Mann in Fragen der Sexualaufklärung, Verhütung 

und Familienplanung sowie in allen eine Schwangerschaft unmittelbar oder mittelbar berüh-

renden Fragen zu beraten. Sie führen zudem die Schwangerschaftskonfliktberatung nach 

Maßgabe der §§ 5ff SchKG durch. Sie leisten somit einen wichtigen Beitrag zur sozialen 

Arbeit und zu den Leistungen im Gesundheitswesen im Kreis Mettmann. 

Die Länder stellen gem. §§ 3, 8 SchKG ein ausreichendes Angebot wohnortnaher Bera-

tungsstellen für die og. Beratung sicher. Zurzeit erfolgt dies im Kreis Mettmann durch die 

Förderung von vier Beratungsstellen in Höhe von 80 % der Personalkosten, eine Sachkos-

tenpauschale sowie eine Erstattung für die Hinzuziehung von Honorarkräften.  

Eine ausreichende Finanzierung des Beratungsangebotes ist damit nicht sichergestellt. Um 

einen Anreiz für ein örtliches Angebot zu schaffen und Schwangeren sowie deren Partnern in 

einer angemessenen Entfernung von ihrem Wohnort zu ermöglichen, eine Beratungsstelle 
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aufzusuchen, hat sich der Kreis Mettmann entschlossen, zusätzliche finanzielle Mittel zur 

Verfügung zu stellen. Es handelt sich dabei um eine – gegenüber der Landesförderung – 

nachrangige, freiwillige, kommunale Finanzierung. 

 

 
1. Gegenstand der Vereinbarung 

 

Mit dieser Vereinbarung verständigen sich Kreis und Träger auf Rahmenbedingungen 

für die Durchführung der den anerkannten Beratungsstellen obliegenden Aufgaben 

nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz im Kreis Mettmann sowie deren Finanzie-

rung durch den Kreis. Die Richtlinien zur staatlichen Anerkennung sowie die maßgebli-

chen gesetzlichen Grundlagen werden als verbindlich zugrunde gelegt. 

 

 

2. Beratungsangebot des Trägers 

 

Die Leistungen werden für alle Hilfesuchenden – unabhängig von ihrem Wohnort und 

dem regionalen Angebot im Kreis Mettmann – erbracht. 

Das Beratungsangebot richtet sich an jede Frau und jeden Mann, die in Fragen der Se-

xualaufklärung, Verhütung und Familienplanung sowie in allen eine Schwangerschaft 

unmittelbar oder mittelbar berührenden Fragen Beratungsbedarf haben bzw. die durch 

die Schwangerschaft in einer schwierigen Lage sind, sowie an das familiäre und sozia-

le Umfeld. Es werden Beratungen bzw. Konfliktberatungen angeboten und durchge-

führt. Diese umfassen mindestens die psychosoziale Beratung und die mögliche Aus-

stellung eines Beratungsscheines. Ziel der ergebnisoffenen Beratung ist es, die Ge-

samtlebenssituation so zu reflektieren, dass eine eigenverantwortliche Entscheidung 

getroffen und getragen werden kann.  

 

 

3. Pflichten des Trägers 

 

3.1 Erfüllung der Zuwendungsvoraussetzungen der Landesrichtlinien 

 

Grundlage dieser Vereinbarung ist, dass die Beratungsstelle über die staatliche Aner-

kennung verfügt und sich zur dementsprechenden Arbeit verpflichtet hat.  

 

Anlage 7



 3 

3.2 Fachpersonal 

 

Der Träger setzt mindestens das seitens des Landes für die Schwanger-

schafts(konflikt)beratung geforderte Personal ein. Der Träger trägt dafür Sorge, dass 

die Mitarbeiter/-innen an Fortbildungen und Supervisionen teilnehmen. 

 

3.3 Räumlichkeiten 

 

 Der Träger hält für die Erbringung der Leistungen an das jeweilige Angebot angepasste 

geeignete Räumlichkeiten und Einrichtungen im Kreis Mettmann bereit. Die Räumlich-

keiten der Hauptbetriebsstätte befinden sich in …. 

 

3.4 Klientel 

 

Die Beratungsstelle verpflichtet sich, Klientinnen/Klienten aus dem Kreis Mettmann vor-

rangig zu beraten. Es darf in keinem Fall eine Wartezeit erfolgen, die dem Ziel der Be-

ratung entgegen läuft. 

Weiterhin entspricht es dem Selbstverständnis der Beratungsstelle, andere Hilfesu-

chende, die die Beratungsstelle aufsuchen, im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten 

weiter zu vermitteln und im Einzelfall kurzfristig praktische Hilfe zu leisten. 

 

3.5 Zusatzangebote 

 

Die Beratungsstelle hält folgende Zusatzangebote vor: 

… 

 

Sofern Zusatzangebote eingestellt werden, ist dies dem Kreis unverzüglich mitzuteilen. 

 

 
4. Finanzierung 

 

4.1 Höhe der Finanzierung 

 

Für die aus dieser Vereinbarung zu erbringende Angebotsstruktur für die Bevölkerung 

im Kreis Mettmann zahlt der Kreis dem Träger im Jahr 2013 einen Betrag in Höhe von 

22.050 € für den Betrieb der Beratungsstelle im Kreis sowie für die vereinbarten Zu-

satzangebote je 2.500 €. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf … €. Die zusätzliche 
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Sachkostenpauschale des Landes je Vollzeit beschäftigter Fach- oder Verwaltungskraft 

wird im Umfang von 1,5 Stellen auf die Förderung des Kreises angerechnet. 

Der Träger verpflichtet sich, die Mittel des Kreises ausschließlich zur Erbringung des in 

Ziffer 2 beschriebenen Beratungsangebotes zu verwenden. 

 

4.2 Anpassung der Finanzmittel 

 

Der in Ziffer 4.1 genannte Betrag erhöht sich ab 2014 bis 2018 um jährlich 1.000 €.  

Erhöht sich die Sachkostenpauschale des Landes je Vollzeit beschäftigter Fach- oder 

Verwaltungskraft, so vermindert sich die Förderung des Kreises bei Anrechnung von 

1,5 Stellen entsprechend.  

Im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2019 wird die Finanzierung über-

prüft und ggf. neu festgesetzt. 

 

4.3 Zahlungstermine 

 

Der Kreis verpflichtet sich, die Zahlungen wie folgt zu leisten: 

 

- 50 % der Beträge zum 01. April eines Jahres 

- 50 % der Beträge zum 01. August eines Jahres  

 

 

5. Berichtspflicht der Träger, Überprüfungspflicht des Kreises und Geltendma-

chung von Rückforderungsansprüchen 

 

Der Träger verpflichtet sich, die erbrachten Leistungen im erforderlichen Umfang zu 

dokumentieren. Ein Erfahrungsbericht über das Vorjahr ist zum 31.03. eines jeden Jah-

res dem Kreis zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

Außerdem verpflichtet sich der Träger, dem Kreis bis spätestens 31.12. eines jeden 

Jahres eine vollständige Kopie des Antrages an den Landschaftsverband auf Ab-

schlagszahlung für das folgende Jahr zur Verfügung zu stellen. Eingehende Zuwen-

dungsbescheide des Landschaftsverbandes sind dem Kreis zeitnah in Kopie zuzusen-

den. 

Darüber hinaus legt der Träger dem Kreis bis spätestens 31.07. eines jeden Jahres ei-

nen Verwendungsnachweis für die Zuschüsse des Vorjahres nach dem als Anlage 1 

beigefügten Muster vor. 

Anlage 7



 5 

Der Kreis überprüft aufgrund dieses Verwendungsnachweises jährlich, ob es zu einer 

Überzahlung gekommen ist. In diesem Fall werden Rückforderungsansprüche gegen-

über dem Träger geltend gemacht. 

Zu viel erhaltene Zahlungen sind unverzüglich durch den Träger zu erstatten. Sie kön-

nen alternativ auch mit künftigen Zahlungen verrechnet werden, sofern Kreis und Trä-

ger dies im Einzelfall vereinbaren. 

Im Falle der Einstellung von Zusatzangeboten (Ziffer 3.5) oder des Wegfalls der 

Grundlagen für die Vereinbarung (Ziffer 7) macht der Kreis anteilig Rückforderungsan-

sprüche geltend. 

 

 

6. Sonstige Vereinbarungen 

 

6.1 Nichterfüllung der Vereinbarung 

 

Erbringt der Träger seine Angebote und Pflichten aus der Vereinbarung nicht, nicht 

vollständig oder verliert er seine staatliche Anerkennung, so kann der Kreis nach Mah-

nung und Setzung einer angemessenen Frist zur vertragsgerechten Angebotserbrin-

gung Dritte mit der Erfüllung der vereinbarten Aufgaben beauftragen. In jedem Fall ver-

ringert sich der Anspruch des Trägers auf Zahlung des vereinbarten Betrages entspre-

chend dem Anteil der nicht erbrachten Angebote an dem vereinbarten Gesamtangebot. 

Rückforderungen für bereits erhaltene Beträge behält sich der Kreis vor. Dem Kreis 

steht es darüber hinaus frei, im Falle der Nichterfüllung, auch der teilweisen Nichterfül-

lung, die Vereinbarung fristlos zu kündigen. Die Geltendmachung sonstiger bestehen-

der Rechte behält sich der Kreis hiermit vor. 

 

6.2 Datenschutz, ärztliche Schweigepflicht 

 

Die Vereinbarungspartner verpflichten sich, bei der Ausführung der Vereinbarung die 

einschlägigen Bestimmungen des Datenschutzrechts und der ärztlichen Schweige-

pflicht einzuhalten. 

 

6.3 Änderung der Vereinbarung / Schriftformerfordernis 

 

Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. Mündliche Absprachen oder Nebenabreden bestehen nicht.  
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6.4 Salvatorische Klausel 

 

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam oder nicht durchführbar sein 

oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der Vereinba-

rung nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder nicht durchführbaren Bestim-

mung tritt eine Regelung, die dem Zweck der unwirksamen oder nicht durchführbaren 

Bestimmung entspricht. Das Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass diese 

Vereinbarung eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurch-

führbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung 

gelten, die dem am nächsten kommt, was die Vertragspartner nach dem Sinn und 

Zweck der Vereinbarung gewollt haben würden, sofern sie bei Abschluss dieser Ver-

einbarung oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht hät-

ten. 

 

 

7. Beginn, Laufzeit und Kündigung und der Vereinbarung 

 

Diese Vereinbarung tritt rückwirkend zum 01.01.2013 in Kraft und wird zeitlich unbe-

grenzt abgeschlossen. Sie ersetzt die am … geschlossene Vereinbarung sowie die Zu-

satzvereinbarung vom ... 

Kreis und Träger verpflichten sich jedoch, rechtzeitig vor Ablauf des 31.12.2018 über 

eine Fortsetzung der Vereinbarung für die Jahre 2019ff zu verhandeln. 

Die Vereinbarung verlängert sich danach automatisch um ein weiteres Jahr, sofern 

nicht ein Partner zuvor von seinem Kündigungsrecht Gebrauch macht.  

 

Sie kann von jedem Vereinbarungspartner mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahres-

ende schriftlich gekündigt werden. 

 

Der Wegfall der Grundlagen für diese Vereinbarung hat die Auflösung der Vereinba-

rung zur Folge. Dazu zählen insbesondere  

- der Wegfall der Anerkennung der Beratungsstelle, 

- der Wegfall bzw. die erhebliche Reduzierung der finanziellen Förderung durch das 

Land NRW 

- die Insolvenz des Trägers 

In diesem Fall endet die Vereinbarung mit Wirkung zum Zeitpunkt des Wegfalls der 

Grundlagen, es sei denn, beide Partner erklären schriftlich, dass sie diese Vereinba-

rung fortführen wollen. 
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Mettmann, den _______________  ………….., den __________________ 

 

 

 

____________________  ____________________  ____________________ 

Thomas Hendele    Ulrike Haase    … 

(Landrat)     (Gesundheitsdezernentin)  (Beratungsstelle) 

 

Anlage 7



Förderung der Schwangerschaftsberatungsstellen 

 
 
 
Verwendungsnachweis der … 
 
 
für das Jahr Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 
 

 
1. Angaben zu voll- und teilzeitbeschäftigten Mitarbeiter/innen im maßgeblichen Jahr 

der Zuschussgewährung 
 
 

 Name beschäftigt von- bis 
(im maßgeblichen Jahr der 
Zuschussgewährung) 

Wöchentliche 
Arbeitszeit 

B
er

at
u
n
gs

fa
ch

kr
äf

te
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

V
er

w
al

tu
n
gs

-
K

rä
ft

e 
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Förderung der Schwangerschaftsberatungsstellen 

2. Angaben zu Einnahmen und Ausgaben im maßgeblichen Jahr der Zuschussgewäh-
rung 

 
Hinweis:  
Es sind nur die unmittelbar mit dem Betrieb der Schwangerschaftsberatungsstelle 
Mettmann entstehenden Einnahmen und Ausgaben aufzuführen. Andere Tätigkeitsfel-
der der …  und die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen bleiben außer 
Betracht. 

 
 

Einnahmen in € 

Personalkostenzuschuss des Landes  

Sachkostenzuschuss des Landes  

Zuschuss des Kreises Mettmann  

Sonstige Fördermittel anderer Stellen  

Spenden  

Beiträge, sonstige Einnahmen  

Eigenanteil des Trägers  

Summe der Einnahmen  

 

 

Ausgaben in € 

Personalausgaben  

Aufwendungen für Honorarkräfte  

Sach- und Betriebskosten   

Summe der Ausgaben  

 

 

Defizit / Überschuss in € 

  

 

 

 

Für die Richtigkeit 

 

 

(Unterschrift) 
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